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V e r k e h r s r e c h t
Anscheinsbeweis bei Verkehrsunfall: Al-
kohol am Steuer spricht für Unfallverur-
sachung
Ereignet sich ein Unfall in einer Verkehrs-
lage und unter Umständen, die ein nüch-
terner Fahrer hätte meistern können, spricht 
ein Anscheinsbeweis dafür, dass die Trun-
kenheit für den Unfall ursächlich war. Dies 
geht aus einem Urteil des Oberlandesge-
richts Frankfurt am Main (OLG) hervor.

Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Scha-
densersatz und Schmerzensgeld nach einem 
Verkehrsunfall in Anspruch. Der Beklagte 
fuhr mit seinem Fahrzeug alkoholisiert mit 
0,96 Promille. Die Klägerin überquerte mit 
weiteren vier Personen die vom Beklagten 
befahrene Straße. Noch bevor sie die in der 
Mitte der zwischen den Fahrbahnen befind-
liche Verkehrsinsel erreichte, wurde sie vom 
Fahrzeug des Beklagten erfasst und in die 
Höhe geschleudert. Sie erlitt diverse schwe-
re Verletzungen. Das Landgericht hatte der 
Klage auf Basis einer Haftungsquote von 50 
% stattgegeben.
Die hiergegen eingelegte Berufung der Klä-
gerin hatte teilweise Erfolg. Auf Basis einer 
Haftungsquote des Beklagten in Höhe von 
75 % sprach das OLG der Klägerin u.a. ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 52.500 Euro 
zu. Der Beklagte habe gegen das allgemei-
ne Rücksichtnahmegebot verstoßen, weil 
er nicht gebremst habe. Zudem sei er ganz 
erheblich alkoholisiert Auto gefahren. Auf 
ein verkehrsgerechtes Verhalten der Kläge-

rin habe er nicht vertrauen dürfen - unter 
anderem wegen der eigenen regelwidrigen 
Trunkenheit. Es sei davon auszugehen, dass 
ihm der Verkehrsverstoß unterlaufen sei, da 
er alkoholisiert gewesen sei. Insoweit spre-
che ein Anscheinsbeweis für die Ursächlich-
keit der Trunkenheit für einen Unfall, „wenn 
dieser sich in einer Verkehrslage und unter 
Umständen ereignet, die ein nüchterner 
Fahrer hätte meistern können“. So liege 
es hier. Angesichts der freien Sicht für den 
Beklagten bestehe kein Zweifel, dass „ein 
nüchterner Fahrer die Gruppe um die Klä-
gerin wahrgenommen und rechtzeitig ge-
bremst hätte“.
Die Klägerin müsse sich jedoch ein Mit-
verschulden in Höhe von 25 % anrechnen 
lassen. Der Beklagte sei für sie erkennbar 
gewesen, als sie die Fahrbahn betreten 
habe. Unter Berücksichtigung der Schwere 
der Verletzungen, des dadurch bedingten 
Leidens, des Grad des Verschuldens und 
der unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit sei 
ein Schmerzensgeld in Höhe von 70.000 
Euro angemessen. Nach Abzug ihres Mit-
verschuldensanteils von 25 % bleibe ein 
Schmerzensgeldanspruch in Höhe von 
52.500 Euro gegen den Beklagten neben 
den zu erstattenden materiellen Schäden.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 25.01.2024 – 26 U 11/23 –

R e i s e r e c h t
„Französisches Bett“ stellt kein Doppel-
bett dar
Ein als Doppelbett vermietetes Hotelbett 
muss breiter als 1,40 Meter sein. Erfüllt es 
diese Anforderung nicht, haben Reisende 
einen Anspruch auf Schadenersatz in Form 
einer Reisepreisminderung. Dies hat das 
Amtsgericht Hannover entschieden.
Vorliegend hatten drei erwachsene Per-
sonen gemeinsam ein Dreibettzimmer ge-
bucht. Zur Verfügung gestellt wurde ihnen 
ein Zimmer, das über zwei Betten mit einer 
Breite von jeweils 1,40 m verfügte. Somit 
mussten zwei der Mitreisenden sich mit 
jeweils 70 Zentimetern Breite begnügen. 
Dagegen klagte der Mann und bekam vom 
Amtsgericht Hannover Recht.
Das Amtsgericht entschied, dass Reisende 
jedenfalls in einem Hotel, das der Reisever-
anstalter selbst mit fünf „Sonnen“ bewertet, 
für jeden Reisenden mit einem Schlafplatz 

von mehr als 70 cm Breite rechnen dürfen. 
Weil diese Ausstattung nicht der vertrag-
lichen Vereinbarung entsprach, erhalten die 
beiden Reisenden, die sich ein Bett teilen 
müssen, nun 15 % des auf sie entfallenden 
Reisepreises zurück.
Amtsgericht Hannover,
Urteil vom 22.02.2024 – 471 C 6110/23 –

B a u v e r t r a g s r e c h t
Hausbau zum Festpreis: Keine unbe-
grenzte Preisanpassung wegen Material-
kostenanstieg
Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat 
entschieden, dass ein Bauunternehmen die 
zu einem Festpreis vereinbarte Errichtung 
eines Massivhauses nicht unter Verweis 
auf unvorhersehbare Materialpreissteige-
rungen verweigern kann, wenn es eine For-
mularklausel in den Bauvertrag eingebracht 
hat, die ihm eine unbegrenzte einseitige 
Anpassung der Vergütung ermöglicht.

Das klagende Ehepaar und das beklagte 
Bauunternehmen schlossen im Dezember 
2020 einen Vertrag, in dem sich das Unter-
nehmen dazu verpflichtete, auf dem Grund-
stück der Kläger ein Massivhaus zu einem 
Pauschalpreis von rund 300.000 Euro zu 
errichten. Hierzu verwendeten die Parteien 
ein Vertragsmuster des Unternehmens, in 
dem es heißt, dass beide Seiten bis Ablauf 
eines Jahres ab Vertragsunterzeichnung 
an den vereinbarten Preis gebunden seien, 
wenn innerhalb von drei Monaten nach Ver-
tragsschluss mit den Bauarbeiten begonnen 
werde. Unter Verweis auf diese Bestimmung 
teilte das Unternehmen den Eheleuten 
im Juni 2021 mit, dass sich der vereinbar-
te Preis um etwa 50.000 Euro erhöhe. Es 
begründete den Schritt mit außerordent-
lichen und nicht vorhersehbaren Preisstei-
gerungen beim Baumaterial. Das Ehepaar 
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akzeptierte die Preiserhöhung nicht und 
forderte das Unternehmen seinerseits auf, 
mit den Bauarbeiten zu beginnen. Auf die 
Weigerung des Unternehmens erklärten 
die Eheleute die Vertragskündigung und 
beauftragten ein anderes Bauunternehmen 
mit der Errichtung eines Massivhauses zu 
einem höheren als dem mit der Beklagten 
vereinbarten Festpreis. Mit ihrer Klage ha-
ben die Eheleute verlangt festzustellen, dass 
das beklagte Bauunternehmen verpflichtet 
ist, ihnen Mehrkosten bei der Errichtung des 
Hauses zu ersetzen, die deshalb entstehen, 
weil das Unternehmen sich geweigert hat, 
den Vertrag zum vereinbarten Preis zu erfül-
len. Das Landgericht hat der Klage stattge-
geben. Hiergegen hat das Bauunternehmen 
Berufung eingelegt. Es hat im Wesentlichen 
geltend gemacht, dass eine Errichtung des 
Hauses zum ursprünglich vereinbarten Preis 
existenzbedrohend und ihm daher nicht zu-
mutbar gewesen sei.
Das Pfälzische Oberlandesgericht hat das 
Bauunternehmen auf die beabsichtigte 
Zurückweisung der Berufung hingewiesen, 
woraufhin es sein Rechtsmittel zurückge-
nommen hat. Zur Begründung hat das OLG 
ausgeführt, dass den Eheleuten der geltend 
gemachte Ersatz zustehe. Das Bauunterneh-
men habe den Bau des Hauses zum verein-
barten Festpreis geschuldet. Die Preisan-
passungsklausel im Vertrag sei unwirksam 
gewesen. Sie benachteilige die Kunden des 
Unternehmens, das die vereinbarte Vergü-
tung durch die Festlegung der Listenpreise 
ohne Begrenzung einseitig anheben kön-
ne, unangemessen. Die Kunden könnten 
der Bestimmung bei Vertragsschluss nicht 
entnehmen, mit Preissteigerungen welchen 
Umfangs sie zu rechnen hätten. Gerade Be-
steller eines Neubaus seien darauf aber in 
besonderem Maße angewiesen. Häufig sei 
die ganze Finanzierung auf den Festpreis 
ausgerichtet, so dass schon vermeintlich 
geringfügige Änderungen die Kunden an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit brin-
gen könnten. Das Unternehmen habe die 
Vertragserfüllung zum ursprünglich verein-
barten Preis auch nicht deshalb verweigern 
dürfen, weil sich die Vertragsgrundlage 
aufgrund unvorhersehbarer Materialpreis-
steigerungen geändert habe. Denn das 
Unternehmen habe bei Vertragsschluss die 
Möglichkeit gehabt, sich mit einer Bestim-
mung gegen dieses Risiko abzusichern, die 
auch den Interessen seiner Kunden ausrei-
chend Rechnung getragen hätte.
Oberlandesgericht Zweibrücken,
Beschluss vom 13.07.2023 – 5 U 188/22 –

M i e t r e c h t
Anbringung einer Markise auf Balkon
Ein Wohnungsmieter hat grundsätzlich einen 
Anspruch darauf, auf seinem Balkon eine Mar-
kise zum Sonnenschutz anzubringen. Jedoch 
kann der Vermieter eine fachgerechte Mon-
tage, den Abschluss einer Haftpflichtversiche-
rung sowie eine zusätzliche Kaution verlangen. 
Dies hat das Landgericht Berlin entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall hatte das 
Amtsgericht Charlottenburg im Oktober 2020 
entschieden, dass die Mieterin einer Wohnung 
einen Anspruch auf Erlaubnis der Anbringung 
einer Markise auf dem Balkon zwecks Son-
nenschutzes zustehe. Der gerichtlich bestellte 

Sachverständige hatte ausgeführt, dass durch 
das Anbringen der Markise keine Schäden am 
Außenputz, dem Wärmeverbundsystem und 
dem Mauerwerk verursacht werden. Gegen 
diese Entscheidung legte die Vermieterin Be-
rufung ein.
Das Landgericht Berlin bestätigte die Entschei-
dung des Amtsgerichts. Das Interesse der Klä-
gerin an der Herstellung eines ausreichenden 
Sonnenschutzes auf dem Balkon überwiege 
das Interesse der Beklagten am Schutz der 
Bausubstanz sowie dem Schutz vor optischen 
und ästhetischen Beeinträchtigungen. Der 
Schutz vor Sonne auf dem Balkon gehöre als 
sozial übliches Verhalten zum berechtigten 
Wohngebrauch des Mieters.
Soweit die Beklagte eine optische Beeinträch-
tigung durch die Markise pauschal behauptete 
und zugleich auf die Möglichkeit des Aufstel-

lens eines Sonnenschirms verwies, war für das 
Landgericht nicht ersichtlich, weshalb mit dem 
Anbringen von Markisen eine größere op-
tische Beeinträchtigung verbunden sein soll, 
als mit dem Aufstellen von Sonnenschirmen. 
Zudem gab das Gericht zu bedenken, dass 
eine Markise gegenüber einem Sonnenschirm 
oder -segel den größtmöglichen Schutz vor 
der Sonne gewährleiste, ohne die Nutzung 
des Balkons unzumutbar einzuschränken.
Nach Auffassung des Landgerichts sei die Be-
klagte aber berechtigt, die Erlaubnis der An-
bringung der Markise von der fachgerechten 
Montage sowie dem Abschluss einer entspre-
chenden Versicherung und einer zusätzlichen 
Kaution zur Absicherung der voraussichtlichen 
Kosten der Entfernung der Markise abhängig 
zu machen.
Landgericht Berlin,
Urteil vom 13.03.2023 – 64 S 322/20 –

O l d t i m e r r e c h t
Versicherungsschaden nach Brand eines 
Oldtimers
Steigt der Wert eines Oldtimers nach Ab-
schluss der Versicherung an, so ist der Betrag 
der Wertsteigerung womöglich vom Versiche-
rungsschutz ganz oder teilweise nicht erfasst. 
Der Eigentümer des Fahrzeugs muss selbst 
darauf achten, den versicherten Wert regel-
mäßig dem etwa gestiegenen Marktwert an-
zupassen. Das geht aus einem Urteil des Land-
gerichts Frankenthal hervor.
Im konkreten Fall hatte ein Oldtimerfan sein 
historisches Fahrzeug gegen Beschädigung 
oder Zerstörung zum jeweils aktuellen Markt-
wert versichert. Dann kam es dazu, dass das 
Fahrzeug bei einem Brand in einer Tiefgarage 
erheblich beschädigt worden war. Die Kfz-Ver-
sicherung kam nach eingeholtem Gutachten 
zu einem Wert des Fahrzeuges am Scha-
denstag in Höhe von knapp 41.000 Euro und 
zahlte dem Eigentümer den entsprechenden 
Geldbetrag aus. Dieser war jedoch davon 

überzeugt, dass sein Oldtimer deutlich mehr 
wert gewesen sei und ließ deshalb ein weiteres 
Gutachten einholen. Dieses kam tatsächlich zu 
dem Ergebnis, dass das historische Fahrzeug 
im Wert deutlich gestiegen und fast 8.000 
Euro mehr wert war, als von der Versicherung 
angenommen. Der Mann verlangte nun die 
Differenz.
Das LG verwies, wie auch zuvor bereits die 
Versicherung, den Oldtimerfan auf die im 
Versicherungsvertrag enthaltenen Sonderbe-
dingungen für historische Fahrzeuge. Danach 
werde zwar grundsätzlich ein Schaden bis zur 
Höhe des aktuellen Marktwerts ersetzt. Die 
Höchstentschädigung sei jedoch durch den 
Marktwert begrenzt, der bei Abschluss der 
Versicherung vereinbart wurde. Im Falle von 
Wertsteigerungen könne maximal zehn Pro-
zent mehr als der damals vereinbarte Markt-
wert verlangt werden. Der habe im konkreten 
Fall rund 36.000 Euro betragen. Dem Oldti-
merbesitzer stehe deshalb keine höhere Ent-
schädigung zu, als von der Versicherung be-
reits ausgezahlt.
Landgericht Frankenthal (Pfalz),
Urteil vom 17.01.2024 – 3 O 230/23 –

A u f e n t h a l t s r e c h t
Arbeitgeber muss Kosten für Abschie-
bung zahlen
Ein Bauunternehmer muss die Kosten für die 
Abschiebung eines albanischen Staatsange-
hörigen zahlen, der auf einer Baustelle des 
Bauunternehmers gearbeitet hat. Dies ent-
schied das Verwaltungsgericht Koblenz.
Der Kläger betreibt ein Baugewerbe und hatte 
einen albanischen Staatsangehörigen beschäf-
tigt, obwohl dieser keine Arbeits- und Aufent-
haltserlaubnis besaß. Der Albaner wurde im 
März 2023 im Rahmen einer Kontrolle durch 
den Zoll auf einer Baustelle des Klägers im 
Landkreis Bad Kreuznach angetroffen. In der 
Folgezeit wurde er zur Sicherung der Abschie-
bung in Haft genommen, bis er am 18. April 
2023 nach Albanien abgeschoben wurde. Es 
entstanden Abschiebungskosten in Höhe von 
5.849,01 Euro. Der Landkreis Bad Kreuznach 
verlangte mittels Bescheid von dem Kläger 
als Arbeitgeber die Erstattung dieser Kosten. 
Damit war der Kläger nicht einverstanden und 
erhob nach erfolglosem Widerspruchsverfah-
ren Klage.
Das Verwaltungsgericht wies die Klage ab. 
Der Kläger hafte aufgrund der Vorschriften 
des Aufenthaltsgesetzes für die Kosten der 
Abschiebung, weil die Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit des Albaners nicht erlaubt gewesen 
sei. Der Kläger müsse auch die Kosten der 
Abschiebungshaft zahlen, da die angeord-
nete Sicherungshaft rechtmäßig gewesen sei. 
Daran ändere auch der Umstand nichts, dass 
der Albaner nach Ablauf der Ausreisefrist sta-
tionär habe behandelt werden müssen; hie-
rüber habe er die zuständigen Stellen nicht 
informiert.
Verwaltungsgericht Koblenz,
Urteil vom 27.02.2024 – 1 K 859/23.KO –

 © dawr.de/Foto1001 > Deutsches Anwaltsregister


